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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

„Industrie 4.0“, die vierte industrielle Revolution, ist in aller Munde. Nach Dampfmaschine, 
elektrischer Energie („Strom“) und Elektronik/EDV steht nun mit dem Internet, also der Vernetzung 
von Maschinen  untereinander und mit Menschen bis hin zur künstlichen Intelligenz die jüngste 
„Revolution“ an. 

Auswirkung hat dies aber nicht nur auf Industrie und Technik, sondern auf alle Bereiche unseres 
Lebens. Auch auf die Verwaltung. Im Bayerischen E-Governmentgesetz wurde festgelegt, welche 
Rechte und Möglichkeiten Bürger und Unternehmen künftig durch behördliche Onlinedienste 
haben.  

Unter Berücksichtigung der Datenschutz-Vorgaben haben wir uns auch im Neukirchner Rathaus 
auf den Weg ins digitale Zeitalter gemacht, damit Behördengänge schnell und günstig online von 
zuhause aus papierlos möglich sind: Anfragen, Schadensmeldungen, Statusabfrage beantragter 
Ausweise, Umzug, Briefwahlantrag, Wasserzählerablesung, die digitale Meldebescheinigung und  
Geburts- und Sterbeurkunden.  In der Gemeindekasse werden schon seit letztem Jahr alle 
Rechnungen gescannt und digital weiterverarbeitet – bis hin zur elektronischen Freigabe durch 
den Kämmerer und den Bürgermeister. Der Wasserwart hat die über das gesamte 
Gemeindegebiet verteilte Versorgungsanlage jederzeit online im Blick und kann ferngesteuert 
eingreifen. Zudem ist die Lage unserer Kanäle und vieler weiterer Versorgungsleitungen (Wasser, 
Breitbandkabel) bereits digital erfasst und kann so jederzeit zentimetergenau abgerufen werden. 
Mit dem Zugang zum Geographischen Informationssystem des Landkreises können im Rathaus 
Grundstücksgrenzen, Eigentümer, planungsrelevante Daten und vieles mehr abgefragt werden. 

Schauen Sie mal auf www.neukirchen.bayern nach, was schon alles 
„im digitalen Rathaus“ möglich ist. Aber keine Sorge: uns gibt´s auch 
weiterhin als Menschen aus Fleisch und Blut. Zu den bekannten 
Öffnungszeiten sind alle Dienste auch künftig persönlich möglich. 

 

Ihr 

 

 
Markus Müller        
Erster Bürgermeister  
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Pressemitteilung des Wasserwirtschaftsamtes Hof 

Grenzgewässer sind staatliche Aufgabe  

Gewässer wurden gerne zur Festlegung von Grenzen hergenommen, sei es für Grundstücke, 
Landkreise, Bundesländer oder Staaten. Trotzdem kann das Gewässer ganz oder bis zur Mitte zu 
einem privaten Grundstück gehören. 

Für Grundstücksbesitzer oder Pächter an der Staatsgrenze zur Tschechischen Republik gilt dabei 
jedoch, dass sie keinerlei Veränderungen am Gewässer vornehmen dürfen. Anderswo übliche 
Unterhaltungsmaßnahmen wie Entschlammen, Reparieren von Uferanbrüchen oder die 
Anpassung von Böschungen sind ihnen nicht gestattet. 

Der 1995 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik 
geschlossene Grenzgewässervertrag legt fest, dass alle wasserwirtschaftlichen und ökologischen 
Maßnahmen vorher zwischen beiden Staaten abzustimmen sind. Das Bayerische Wassergesetz 
überträgt die Zuständigkeit für die Grenzgewässer deshalb an die staatlichen 
Wasserwirtschaftsämter. Regelmäßig finden Begehungen der Grenzgewässer statt, bei denen 
bayerische und tschechische Fachleute den Zustand der Gewässer und das Vorhandensein von 
Grenzzeichen prüfen. 

Wenn Grundstücksbesitzer oder Pächter eine Unterhaltungsmaßnahme für erforderlich halten, 
wäre eine Mitteilung an das zuständige Wasserwirtschaftsamt richtig, um das betreffende 
Gewässer in den Begehungsplan aufzunehmen. Kleine Maßnahmen kann das 
Wasserwirtschaftsamt nach der Begehung manchmal gleich erledigen. Ansonsten erstellt es die 
detaillierten Planungsunterlagen, die zur Abstimmung mit der tschechischen Seite erforderlich 
sind. 

Unbefugte Unterhaltungsmaßnahmen sind rechtliche Verstöße und können entsprechende 
Strafen nach sich ziehen. Ist eine Wiederherstellung des Gewässerzustandes erforderlich, erfolgt 
sie durch das Wasserwirtschaftsamt und kann für den Verursacher mit Inrechnungstellung der 
Kosten verbunden sein. Außerdem muss eine amtliche Vermessung des Grenzgewässers 
erfolgen, deren Ergebnis mit dem Grenzurkundenwerk abgeglichen wird. 

Mit einer Informationskampagne will die bayerische 
Seite nun entlang der Staatsgrenze zur 
Tschechischen Republik bei Grund-
stückseigentümern sowie mit Grundstücken 
befassten Ämtern und Einrichtungen für Information 
und Verständnis sorgen. 

 

Beispielfoto: 

So nicht!  

Eigenmächtige Unterhaltungsmaßnahmen an Grenzgewässern ziehen viel Aufwand nach sich und 

werden geahndet.� 
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Wir möchten auf einen Artikel der Zeitschrift finanztest 05/2018 hinweisen: 

Unwetterschäden können schnell fünfstellige Beträge kosten. Dagegen schützt in der Regel eine 
Elementarschadenpolice für Wohngebäude und Hausrat. Nun bietet der Versicherer Barmenia 
Direkt über seine Internetseite eine separate Starkregenversicherung an. Die Police hat eine Lauf-
zeit von zwölf Monaten und endet automatisch. Finanztest hat das Angebot unter die Lupe 
genommen und sagt, was davon zu halten ist. 
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Folgendes Fundstück wurde im Bürgerbüro des Marktes Neukirchen b.Hl.Blut abgegeben und 
noch nicht vom Eigentümer abgeholt:  
Autoschlüssel „Ford“, Kinderbrille „grün-schwarz“, Herrenjacke „Vaude“ 
 
 
 
Kleinklärlagen:  
Bitte Funktionsbescheinigungen und Entsorgungsbestätigung vorlegen!  
Bei Kleinkläranlagen mit vollbiologischer Nachreinigungsstufe ist der Prüfbericht des privaten 
Sachverständigen (erstmals zwei Jahre nach Inbetriebnahme der Anlage, danach in zwei- bzw. 
vierjährigen Turnus) beziehungsweise die Entsorgungsbestätigung vorzulegen. Für eventuelle 
Rückfragen steht Ihnen der Sachbearbeiter Richard Kelnhofer unter Tel. 09947/9408-0 während 
der regulären Geschäftszeiten zur Verfügung. 
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Im Frühjahr hat nun wieder die Gartenarbeit und Pflege der Flächen rund ums Haus begonnen. Im 
Sinne eines schönes Ortsbildes wäre es gut, wenn nicht nur rund ums eigene Haus alles auf 
Vordermann gebracht wird, sondern von den jeweiligen Grundstücksbesitzern auch die 
ungenutzten/unbebauten Baugrundstücke innerhalb der zusammenhängenden Bebauung in einen 
ansehnlichen Zustand gebracht würden um diese vor Verwilderung zu bewahren. Dies betrifft auch 
den Bürgersteig und den Straßenabschnitt vor den jeweiligen Grundstücken. Vor allem, wenn Gras 
das aus der Kante zwischen Fahrbahn und Gehweg sprießt, ist Handlungsbedarf angezeigt.�
��

Ein weiteres leidiges Thema ist der Baum- und 
Strauchüberhang, über den immer wieder Be-
schwerden an die Rathausverwaltung herangetragen 
werden. Gerade das Frühjahr kann jetzt dazu genutzt 
werden, den sogenannten „Lichtraum“ über Straßen 
bis zu einer Höhe von 4,50 m und über Gehwegen bis 
zu 2,20 m von jeglichem Bewuchs freizuhalten ist. Dies 
gilt nicht nur innerorts, sondern z.B. auch an 
Gemeindestraßen, die durch Waldstücke führen. 
Genauso sind Verkehrszeichen so von Bewuchs frei 
zu halten bzw. frei zu schneiden, dass sie für die 
Verkehrsteilnehmer sichtbar sind. Ein großes Problem sind Hecken entlang von Straßen und 
Gehwegen, die überstehen und bei unzureichendem Rückschnitt immer weiter in den 
Verkehrsraum ragen. 
 
Schließlich gilt die Bitte allen Verkehrsteilnehmern, die Bürgersteige – in der Hohenbogenstraße 
das breitformatige Plattenband - den Fußgängern zu überlassen. Parken ist dort nicht erlaubt. 
Meist ist es problemlos möglich, auf der gegenüberliegenden Straßenseite das Fahrzeug so zu 
parken, dass trotzdem noch eine Durchfahrtsbreite von 3 m übrig bleibt. 
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